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Schalltechnische Berechnung B 252 OU Vöhl-Dorfitter
Erläuterungen zu den Ergebnistabellen

l^alten-Nr. Spalte Beschreibung

Obj. Nr. Immissionsort-Nummer
2 \ SW Stockwerk

3 \ HFront Himmelsrichtung der Gebäudeseite

4 SA m Orthogonaler Abstand Immissionsort Straßenachse 
(siehe Erläuterungen)

5 Xj-A Höhe des Immissionsortes über Straße
(In der Berechnung eingegeben, nicht in Tabelle enthalten, siehe 
Erläuterungen.)

6 Lm, PoL Ta^ Beurteilungspegel ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen am Tag

7 Lm, PoL Nacht \ Beurteilungspegel ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen nachts

8 Lm, PmL Tag ßaurteilungspegel mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen am Tag 
(keiHe aktiven Lärmschutzmaßnahmen geplant)

9 Lm, PmL Nacht Beurteipungspegel mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen nachts 
(keine alAven Lärmschutzmaßnahmen geplant)

10-11 GW-Überschr. Überschreitu^ des Immissionsgrenzwertes 
(nicht ausgefül\ siehe Erläuterungen)

12-13 Diff. PmL/PoL Differenz mit undone aktive Lärmschutzmaßnahmen 
(nicht enthalten) \

14 Anspr. passiv Nicht enthalten, siehe En^terungen

Die Lage der Immissionsorte sind aus den Grafiken ersichtlich. D^e Station der Gebäude, bezogen auf 
die Straßenachse, sind nicht in den Tabellen enthalten.
Bei den Ergebnissen Am Steinbruch 3 sind auf der Süd- und auf der O^tseite 3 dB(A) für eine 
Lichtsignalanlage hinzuzuziehen.

B252-Dorfi-Erläu-LT-B^.doc
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B 252 OU Vöhl Dorfitter Planfeststellung Schalltechnische Berechnungen

Anlage 1

rläuterungsbericht

Allgemeines

C

)ie schalltechnischen Berechnungen wurden mit dem EDV Pro- 
imm „SoundPlan“ nach den Richtlinien für den Lärmschutz 

anShraßen (-RLS 90-) durchgeführt.
Die Dnmissionsgrenzwerte (IGW) sind in der Sechzehnten Ver- 
ordnuiik zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgeset
zes (Verlo^slärmschutzverordnung - 16.BImSchV) bzw. den 
Richtlinieirfor den Verkehrslärmschutz an Bundesfemstraßen in 
der Baulast d^ Bundes (-VLärmSchR 97-) festgelegt.

Immissionsgrenzwerlie nach der 16. BImSchV

C

Tag Nacht

1. an Krankenhäusern, Schu
len, Kurheimen und Alten
heimen

5^9ezibel (A) 47 Dezibel (A)

2. in reinen und allgemeinen 
Wohngebieten und Klein
siedlungsgebieten

59 DezH^l (A) 49 Dezibel (A)

3. in Kemgebieten, Dorfge
bieten und Mischgebieten 64 Dezibel 54 Dezibel (A)

4. in Gewerbegebieten 69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A)

Tabelle Immissionsgrenzwerte

• Dezibel bezeichnet die physikalische Größe des Schalldruckp^ls.

• A-Bewertung (A): Berücksichtigung der Empfindlichkeit des m^chlichen 
Ohres gegenüber hohen Frequenzen..

• Der Mittelungspegel Dezibel (A) bzw. (dB(A) dient zur Kennzeichnuli 
zeitlich veränderlicher Schallpegel durch nur eine Zahl (BerücksichtigungV^es 
ungleichmäßigen Verkehrsablaufes durch Durchschnittswerte).

• Im Beurteilungspegel (Dezibel (A) (dB(A)) sind Zuschläge, wie z. B. Stö
rungen an Ampelanlagen, enthalten.

• Die Wohnhäuser in den Außengebieten unterliegen den Grenzwerten für 
Dorf- Kern- Mischgebiete mit 64/54 dB(A) Tag/Nacht.
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B 252 OU Vöhl Dorfitter Planfeststellung Schalltechnische Berechnungen

Verkehrsdaten

Die Verkehrsmengen wurden der Verkehrsuntersuchung Dorfit
ter von 1997 entnommen. Für die Berechnungen wurden die Da
ten entsprechend der allgemeinen Verkehrsentwicklung auf das 
Jahr 2010 (2015) prognostiziert.

Die LKW-Anteile am Tag sind entsprechend der RLS 90 mit 
20 % angesetzt. Derzeit besteht auf der B 252 zwischen Diemel- 

^stadt und Marburg-Cölbe ein Nachtfahrverbot für LKW. Beim 
^sbau der geplanten Ortsumgehungen auf diesem Streckenab- 

scÄnitt ist mit der Aufhebung des Nachtfahrverbotes für LKW 
zu rannen. Die LKW-Anteile auf der B 252 für die Nacht wur
den, ir^nlehnung der vor dem LKW Nachtfahrverbot in Herz
hausen g^essenen überdurchschnittlichen Anteile, mit 
30 % ange^tzt.

Für die B 252 ^rde in 1999 eine Verkehrsuntersuchung 
„Korridor B 252^wischen Diemelstadt und Marburg durch das 
Verkehrsplanungsofco Köhler und Taubmann in Frankfurt er
stellt. Diese Untersuclmng beinhaltet einen Prognosehorizont 
über das Jahr 2010 hinu^s (2010 Plus).

In dieser Prognose ist die zukünftige strukturelle Entwicklung 
im Planungsgebiet des VerkeÄskorridors B 252 für den Zeit
raum 2010 bis 2015 ausgewert^Durch großräumige Verkehrs
verlagerungen auf die Bundesstraße 480 und B 236, nach Fertig
stellung der A 46 bis Olsberg, ergen^ sich auf der B 252 für 
den Raum Dorfitter für das Jahr 2015 ii^ine höheren Verkehrs
belastungen wie in der oben genannten ^rkehrsuntersuchung 
Dorfitter für das Jahr 2010 prognostiziert.’

Die Verkehrsmengen, die znnächst für das Jal^OlO angesetzt 
waren, werden daher ohne Zuschlag auch für den^rognosehori- 
zont 2015 angesetzt.

In den Berechnungen wurde für die geplanten Straßen^^erflächen 
Asphaltbeton der Körnung <= 0/11 bei Geschwindigkeit^ von 
größer 60 km/Stunde (Rundschreiben des BMV Nr. 14/19^) ein
gegeben.
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B 252 OU Vöhl Dorfitter Planfeststellung Schalltechnische Berechnungen

3.1 Eingabedaten für die EDV-Berechnung

3.1.1 Bestand südlicher Bereich:

B 252 alt südlich der Einmündung der K 25 nach Obernburg
DTV 2015 9.950 Kfz/Tag
LKW-Anteil 20% Tag

30% Nacht
VpKW 60 km/h
Vlkw 60 km/h
Str. Oberfläche Asphaltbeton (+- 0 dB(A))
Querschnitt RQ 9,5
s aus CAD Bearbeitung

B 252 alt nördlich der Einmündung der K 25 na
DTV 2015 11.550 Kfz/Tag

V LKW-Anteil 20% Tag
30% Nächt

\PKW 60 km/h
60 km/h

Str^Qberfläche Asphaltbeton 0 dB(A))
Quer^nitt RQ 9,5
s \ aus CAD Bearbeitung

K 25 alt \
DTV 2015 \ 1.600 Kfz/Tag
LKW-Anteil \ 20% Tag

VlO % Nacht
VpKW km/h
Vlkw km/h
Str. Oberfläche AspReltbeton (+- 0 dB(A))
Querschnitt RQ 7,\
s aus CADBearbeitung

Gemeindestraße alt Am SteinbrucB

(

DTV 2015 200 Kfz/Vg
LKW-Anteil 35 % Tag \

5 % Nacht \
VpKW 30 km/h \

Vlkw 30 km/h
Str. Oberfläche Beton (4- 1 dB(A))
Querschnitt RQ7,5
s aus CAD Bearbeitung

3.1.2 Planung südlicher Bereich:

B 252 Planung südlich der Einmündung der K 25 nach Oben^urg
DTV2015 9.950 Kfz/Tag
LKW-Anteil 20 % Tag

30 % Nacht
vpKw 100 km/h
Vlkw 80 km/h
Str. Oberfläche feinporiger Asphaltbeton (- 2 dB(A))
Querschnitt RQ 10,5
s aus CAD Bearbeitung

B 252 Planung zwischen den Anschlüssen Dorfitter Süd und Nord
DTV 2015 9.170 Kfz/Tag
LKW-Anteil 20% Tag

30% Nacht
VpKW 100 km/h
Vlkw 80 km/h
Str. Oberfläche feinporiger Asphaltbeton (- 2 dB(A))
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B 252 Qu Vöhl Dorfitter Planfeststellung Schalltechnische Berechnungen

Querschnitt
s

RQ 10,5
aus CAD Bearbeitung

K 25 Planung von Dorfitter nach Obernburg
DTV 2015 
LKW-Anteil

VpKW

Vlkw

Str. Oberfläche
Querschnitt
s

Kfz/Tag 
Tag 
Nacht 
km/h 
km/h

Asphaltbeton (+- 0 dB(A)) 
RQ 7,5
aus CAD Bearbeitung

1,600
20%
10%
50
50

Anschlussspange Dorfitter Süd Planung (alt: Gemeindestraße Am Steinbruch)
DTV 2015 
LKW-Anteil

VpKW

lVlkW
Shr. Oberfläche 

( aerschnitt 
s

2.370
20%
15%
50
50

Kfz/Tag 
Tag 
Nacht 
km/h 
km/h

Asphaltbeton (-I-- 0 dB(A)) 
RQ 7,5
aus CAD Bearbeitung

Planung nördli: ;r Bereich:

B 252 Planung sehen den Anschlüssen Dorfitter Süd und
DTV 2015 \ 9.170 Kfz/Tag
LKW-Anteil V)% Tag

3V/0 Nacht
VpKW

io\ km/h
Vlkw

80 \ km/h
Str. Oberfläche feinporiger Asphaltbeton (- 2 dB(A))
Querschnitt RQ 10,5
s aus CAD B^beitung

3.1.4 B 252 Ortslage Dorfitter (Status-quo

B 252 Ortsdurchfahrt Dorfitter
DTV 2015 
LKW-Anteil

VpKW

Vlkw

Str. Oberfläche
Querschnitt
s

11.600 Kfz/Tag 
20 % Tag
30 % Nacht
50 km/h
50 km/h
Asphaltbeton (+- 0 dB(A)) 
RQ9,5 
4%

Verbleibende B 252 Ortslage Dorfitter (Planungsfall OU)

B 252 Ortslage Dorfitter
DTV 2015 
LKW-Anteil

VpKW

vLkw
Str.Oberfläche
Querschnitt
s

1.500
10%
3%
50
50

Kfz/Tag 
Tag 
Nacht 
km/h 
km/h

Asphaltbeton (+- 0 dB(A)) 
RQ 9,5 
4%

Erläuterungen der Ergebnisse
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B 252 OU Vöhl Dorfitter Planfeststellung Schalltechnische Berechnungen

An der vorhandenen Ortsdurchfahrt im Zuge der B 252 ergeben 
sich durch den Bau der Ortsumgehung erhebliche Lärmpegelre
duzierungen von max. 16 dB(A) von rd. 70/65 dB(A) Tag/Nacht 
auf rd. 59/49 dB(A) Tag/Nacht im Planungsfall. Die vorhande
nen hohen Pegel werden durch die Verkehrsverlagerung auf die 
Umgehung auf die Grenzwerte von reinen und allgemeinen 
Wohngebieten reduziert.

Durch die Verkehrsverlagerungen aus der Ortslage Dorfitter in 
^ Außengebiete und an die Randbereiche der Bebauung ergeben 

!^ch keine unzumutbaren neuen Belastungen.

Der'^üdliche Bereich zwischen dem alten Bahnhof und der Ge- 
meino^traße am Steinbruch ist derzeit bereits starken Lärmbe- 
einträcl^ungen ausgesetzt. Lediglich die zwei Wohngebäude 
„Am Steim^ch“ werden durch die Verkehrsverlagerungen stär
ker belastet.^

Im nördlichen ßVeich werden 3 Aussiedlerhöfe von der Planung 
berührt. Durch die^oßen Entfernungen zur Straße von rd. 115 
m bis rd. 215.m und^urch die Abschnittsweise geplante Ein
schnittslage der Straße\egen die Beurteilungspegel hier weit 
unter den Grerizwerten.

Die untersuchten Objekte simi nachfolgend erläutert. Die Ergeb
nisse der Berechnungen sowie^e Lage der untersuchten Immis
sionsorte sind in den Anlagen da\estellt.

C 4.1 Beschreibung der untersuchten Wohnni^user

Wohnhaus Nr. 3, Alter Bahnhof
(Bau-km 0+260)

Das zweigeschossige Wohnhaus liegt in einem AußeS^ebiet. Die Erdge
schosshöhe liegt rd. 0,50 m über dem Straßen- und Genmdeniveau. Es gelten 
die Grenzwerte von 64/54 dB(A) Tag/Nacht nach der 16^imSchV.

Die B 252 weist derzeit einen Abstand von 11 m von der AcKe bis zu dem 
Wohngebäude aus. Die Geschwindigkeit ist auf 60 km/h beschränkt. Die 
Planung sieht einen Abstand von 19 m vor.

Um den Eingriff in den Hang des Dietrichberges zu minimieren und äode 
rerseits das denkmalgeschützte ehemalige Bahnhofsgebäude nicht zu b^in
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B 252 OU Vöhl Dorfitter Planfeststellung Schalltechnische Berechnungen

trächtigen, ist weiterhin eine Geschwindigkeitsbegrenzung <100 km/h vor
gesehen.

Für die Berechnung wird hier der ungünstige Fall angenommen, dass die 
vorh. Geschwindigkeitsbegrenzung nach dem Neubau entfällt.

Der Fahrbahnbelag wird gegenüber dem Status-Quo Fall verbessert.

Die Beurteilungspegel betragen für den Status-Quo Fall an der Straßenseite 
max. 70/65 dB(A) Tag/Nacht.

Im^lanungsfall ergeben sich an der Straßenseite Beurteilungspegel von 
ma^9/62 dB(A).

Es erfolW keine Pegelerhöhung. Eine wesentliche Änderung entsprechend 
§ 1 (2) dei^6. BImSchV liegt damit nicht vor.

Auf der Nordete des Gebäudes ergeben sich ebenfalls Pegelreduzierungen.

Auf der Südseite ^eben sich geringfügige Pegelerhöhungen von kleiner 1 
dB(A) unterhalb vom70/60 dB(A). Eine wesentliche Änderung entsprechend 
§ 1 (2) der 16. BImSchV liegt damit nicht vor.

Es besteht durch den Neub^ der B 252 kein Anspruch auf Lärmvorsorge
maßnahmen.

Wohnhaus Korbacher Straße 2, ^emaliges Bahnwärterhaus
(Bau km 0+675)

Das eingeschossige Wohnhaus liegt in eir^m Außengebiet zwi
schen der stillgelegten Bahnstrecke und de^orhandenen K 25 
im Südosten und der vorh. B 252 im Westen.Noie Erdgeschoss
höhe liegt auf dem Straßen- und Geländeniveai^s gelten die 
Grenzwerte von 64/54 dB(A) Tag/Nacht nach de^6. BimSchV.

Die B 252 wird von der Westseite mit Wohnraumfen^m auf 
die Südostseite des Wohngebäudes ohne Wohnraumfen^r ver
legt. Der vorhandene Abstand der Straßenachse beträgt rdVo m. 
Die Straßenachse der geplanten B 252 erhält einen Abstand^»n 
rd. 30 m zum Gebäude. Die Kreisstraße 25 wird von der SüdoX- 
seite auf die Nordostseite verlegt.

Bedingt durch die größeren Abstände der B 252 im Planungsfall 
ergeben sich an den Gebäudeseiten mit Wohnraumfenstem 
Pegelreduzierungen. Die Grenzwerte von 64/54 dB(A) werden 
nicht überschritten.

Eine wesentliche Änderung entsprechend § 1 (2) der 16.
Seite 8
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BImSchV liegt damit nicht vor.

Es besteht durch den Neubau der B 252 kein Anspruch auf 
Lärmvorsorgemaßnahmen.

Wohnhaus Korbacher Straße 4
(Bau km 0+155, Spange)

^Das dreigeschossige Wohnhaus liegt in einem Mischgebiet. Die 
rdgeschosshöhe liegt rd. 1,00 m über dem Straßen- und Gelän- 

d^veau. Es gelten die Grenzwerte von 64/54 dB(A) Tag/Nacht 
nac^er 16. BimSchV.

Die B 25C wird von der Westseite auf die Südostseite des 
Wohngebäudes verlegt. Der vorhandene Abstand der Straßen
achse beträgVd. 13 m. Die Straßenachse der geplanten B 252 
erhält einen AOstand von rd. 113 m. Zudem liegt zwischen der 
geplanten B 252\nd dem Wohngebäude eine lärmabschirmende 
Lagerhalle. Die inrWesten vorhandene B 252 wird mit wesentli
cher Verkehrsreduzi^ng zur Kreisstraße 25 ausgebaut. Die im 
Süden befindliche Gemeindestraße Am Steinbruch wird mit we
sentlicher Verkehrssteig^ng zur Anschlussspange Dorfitter 
Süd ausgebaüt.

Die Beurteilungspegel im Wesw 
ziert.

werden im Planungsfall redu-

Auf der Ostseite des Gebäudes ergeb^sich im Planungsfall Pe
gelerhöhungen bis. max. 63/53 dB(A) Dm/Nacht. Die maßge
benden Grenzwerte werden jedoch nicht Reicht.

Auf der Südseite des Gebäudes ergeben sich i\ Planungsfall 
Pegelreduzierungen oberhalb der maßgebendenXlrenzwerte von 
68/62 dB(A) auf 67/58 dB(A).

Eine wesentliche Änderung entsprechend § 1 (2) der 1^ 
BImSchV liegt damit nicht vor.

Es besteht durch den Neubau der B 252 kein Anspruch auf 
Lärmvorsorgemaßnahmen.
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Wohnhaus Am Steinbruch 1
(Bau km 0+090, Spange)

Das Eingeschossige Wohnhaus liegt in einem Mischgebiet. Die 
Erdgeschosshöhe liegt rd. 2,00 m über dem Straßen- und Gelän
deniveau. Es gelten die Grenzwerte von 64/54 dB(A) Tag/Nacht 
nach der 16. BimSchV.

Die B 252 wird von der Westseite auf die Südostseite des 
Wohngebäudes verlegt. Der vorhandene Abstand der Straßen- 

;t rd. 75 m. Die Straßenachse der geplanten B 252 
f Abstand von ebenfalls rd. 75 m. Zwischen der ge-
] 52 und dem Wohngebäude liegt eine lärmabschif-
1 rhalle. Die im Westen vorhandene B 252 wird mit
t r Verkehrsreduzierung zur Kreisstraße 25 ausgebaut.
1 :n befindliche Gemeindestraße Am Steinbruch wird
I ^er Verkehrssteigerung zur Anschlussspange
1 d\isgebaut.

Auf der Nordwi : des Gebäudes ergeben sich im Planungs
fall Pegelerhöhi mf 63/54 (62,8/53,1) dB(A) Tag/Nacht.
Die maßgebend Wzwerte werden damit nicht überschritten.

Die Beurteilungspegel an oer Südwestseite (Straßenseite) wer
den im Planungsfall um menk als 3 dB(A) über die maßgebenden 
Grenzwerte hinaus auf 68/58 w(A) Tag/Nacht erhöht.

Damit ergibt sich hier eine wesentnfhe Änderung entsprechend 
§ 1 (2) der 16. BimSchV.

An der Südostseite befinden sich keine "^ohnraumfenster.

An der Südwestseite besteht ein Anspruch ar 
maßnahmen.

Lärmvorsorge-

Wohnhaus Am Steinbruch 3
(Bau km 0+800)

Das eingeschossige Wohnhaus liegt in einem Mischgebiet.\jie 
Erdgeschosshöhe liegt rd. 3,00 m über dem Straßen- und Gela 
deniveau. Es gelten die Grenzwerte von 64/54 dB(A) Tag/Nacl?ti 
nach der 16. BimSchV.

Die Straßenachse der an der Südostseite geplanten B 252 erhält 
einen Abstand von rd. 60 m vom Gebäude. Die im Süden verlau
fende Gemeindestraße Am Steinbruch wird mit wesentlicher 
'Verkehrssteigerung zur Anschlussspange Dorfitter Süd ausge-
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baut. Südlich des Gebäudes befindet sich in einem Abstand von 
25 m ein höhengleicher Bahnübergang.

Der Kreisausschuss des Landkreises strebt an, die derzeit stillge
legte Bahnstrecke wieder zu reaktivieren. Bei der Planung der 
Ostumgehung Vöhl-Dorfitter sollte deshalb die Bahnstrecke für 
einen eventuellen zukünftigen Bahnbetrieb freigehalten bzw. 
entsprechend berücksichtigt werden.

^An der West- Süd- und Ostseite des Gebäudes ergeben sich im 
ilanungsfall Pegelerhöhungen.

C

DieVaßgebenden Grenzwerte werden an der Südseite mit 67/59 
dB(AWag/Nacht und der Ostseite mit 64/57 dB(A) Tag/Nacht 
bei gleichzeitiger Pegelzunahme um > 3 dB(A) überschritten. In 
diesen Bemeilungspegeln ist bereits ein Zuschlag von 3 dB(A) 
für die evenrhüll erforderliche Lichtsignalanlage der Bahnkreu
zung enthalter\

Es hegt daher eine^esentliche Änderung entsprechend § 1 (2) 
der 16. BimSchV vor

Es besteht an der Südsei?^und an der Ostseite ein Anspruch auf 
Lärmvorsorgemaßnahmen^

Wohnhaus Aussiedlerhof Nr. V
(Bau km 2-1-000)

Das zweigeschossige Wohnhaus hegt i^i^inem Außengebiet. Die Erdge
schosshöhe hegt rd. 3 m über dem StraßeKniveäu der geplanten B 252. Es 
gelten die Grenzwerte von 64/54 dB(A) Tagi(Nacht nach der 
16. BimSchV.

Die Straßenachse der im Osten geplanten B 252 liSi einen Abstand von rd. 
215 m vom Wohngebäude. Das Wohngebäude ist zusätzlich durch vorge
lagerte Wirtschaftsgebäude abgeschirmt.

Im Planungsfall ergeben sich Lärmpegel von max. 50/44 3b(A) Tag/Nacht. 
Die Werte hegen weit unterhalb der maßgebenden Grenzwe^.

Es besteht kein Anspruch auf Lärmvorsorgemaßnahmen.
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Wohnhaus Aussiedlerhof In der Kuhbach Nr. 30
(Bau km 2+185)

Das zweigeschossige Wohnhaus liegt in einem Außengebiet/Mischgebiet. 
Die Erdgeschosshöhe liegt rd. 5 m über dem Straßenniveau der geplanten 
B 252. Es gelten die Grenzwerte von 64/54 dB(A) Tag/Nacht nach der 16. 
BimSchV.

Die Straßenachse der im Osten geplanten B 252 hat einen Abstand von rd. 
130 m zum Wohngebäude. Die geplante B 252 befindet sich in diesem Be
rich teilweise im Einschnitt. Das Wohngebäude ist zusätzlich durch vor- 

g ' :rte Wirtschaftsgebäude abgeschirmt.

Im Pläo mgsfall ergeben sich Lärmpegel von max. 53/47 dB(A) Tag/Nacht. 
Die We: te liegen weit unterhalb der maßgebenden Grenzwerte.

Es besteht ^n Anspmch auf Lärmvorsorgemaßnahmen.

Wohnhaus Aussr
(Bau km 2+245)

lerhof In der Kuhbach Nr. 1

Das zweigeschossige W^nhaus hegt in einem Außengebiet. Die Erdge
schosshöhe liegt rd. 2 m unj^rhalb des Straßenniveaus der geplanten 
B 252. Es gelten die Grenzw^te von 64/54 dB(A) Tag/Nacht nach der 
16. BimSchV.

Die Straßenachse der im Westen gSolanten B 252 hat einen Abstand von 
rd. 115 m zum Wohngebäude. Die galante B 252 befindet sich in diesem 
Bereich überwiegend im Einschnitt.

Im Planungsfall ergeben sich Lärmpegel v(?h max. 54/47 dB(A) Tag/Nacht. 
Die Werte liegen weit unterhalb der maßgebeWen Grenzwerte.

Es besteht kein Anspruch auf LärmvorsorgemaßnShmen.
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